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Kirchgemeinde Oberburg

Zweck

Aufnung der
Spezialfinanzierung

Entnahmen aus der
Spezialfinanzierung

Art. I
Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln für die Finanzie-
rung von zukünftigen Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten im Bereich der Lie-
genschaften des FinanzvermÖgens.

Att.2
lVom aktuellen Gebäudeversicherungswert aller Liegenschaften des Finanzver-
mögens werden auf Beschluss des Kirchgemeinderates jährlich 0 - 5 % in die
Spezialfinanzierung eingelegt.

' Die Spezialfinanzierung wird auf Beschluss des Kirchgemeinderates bis max.
50 % des aktuellen Gebäudeversicherungswertes aller Liegenschaften des Fi-
nanzvermögens geäufnet.

Art.3lDie Entnahme aus der Spezialfinanzierung entspricht dem Saldo des Kontos
942.314 (Unterhalt und Reparaturen) nach Abzug der weiterverrechenbaren Kos-
ten, soweit der Bestand dafür ausreicht.

2 Werden Renovationsarbeiten über die lnvestitionsrechnung gebucht, so wird
auf Beschluss des Kirchgemeinderates der werterhaltende Teil davon Ende Jahr
über das Konto 330 abgeschrieben und zum Ausgleich der gleiche Betrag der
Spezialfinanzierung entnommen, soweit der Bestand dafür ausreicht.

Die Kirchgemeinde Oberburg erlä,sst, gestÍ.itzt auf Art. 87 der Gemeindeverord-
nung GV vom 16. Dezember 1998' folgendes Reglement.

uru*

Vezinsung Art. 4 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht vezinst.

lnkrafttreten Art.5 Dieses Reglementtrittam 01. Januar2015 in Kraft.

Die Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember 2014 hat dieses Reglement geneh-
migt.

Oberburg, 7. Dezember 2014 Der Präsident Die Sekretärin

Chrístoph Galli Ursula Glauser
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Kirchgemeinde Oberburg

Auflagezeugnis

Die unterzeichnende Sekretärin bescheinigt, dass das vorliegende Reglement während
30 Tagen vor der beschlussfassenden Kirchgemeindeversammlung vom 7. Dezember
2014 auf der Gemeindevenrualtung Oberburg öffentlich aufgelegt wurde. Die Auflage
wurde im Amtsanzeiger Nr. 45 vom 06. November 2014 publiziert.

Oberburg, 7. Dezember 2014 Die Sekretärin

L('

Ursula Glauser

lnkraftsetzung

Der Kirchgemeinderat hat das vorstehende Reglement per 1. Januar 2015 in Kraft ge-
setzt. Die lnkraftsetzung wurde im Amtsanzeiger Nr. 51 vom 18. Dezember 2014 publi-
zieft.

Oberburg, 18. Dezember 2014 Der Präsident: Die Sekretärin:

reçâ
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Christoph Galli Ursula Glauser
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